
.' 6 

DER BUNDESMINISTER 
FOR UMWELT, JUGEND UND FAMILIE 

Z. 70 0502/41-Pr.2/87 I 

An den 
Herrn Präsidenten 
desN~tionalrates 

Parlament 
1017 Wien 

n - !J3 der Beilagen zu denStenogrnphlschen Protokollen 
F I .,7" ._ 

des Nationalrates XVU. OelC,z.ebul1llpcr~ode 

Wien, 4~ Juni 1987 

30,( lAB' 

1987 -06- 0 5 ' 
zu 215/J 

'Auf die Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Freda Blau
Meissner und ,kollegen vom 7. April 1987, Nr. 275/J, betl'ef

fend krebserregender Inhaltsstoffe bei Kosmetika, beehre ich 

mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1 bis 5.: 

An~äßlich einer Veröffentlichung in der Bundesrepublik 

Deutschland über "krebserregendes" Dioxan in kosmetischen 

Mitteld veranlaßte der damalige Bundesministe~ für Gesundheit 

,und Umweltschutz im Herbst 1986 diesbezügliche österreich

weite Untersuchungen. Die Befunde, die im Bundeskanzleramt 

(Sektion VII-Lebensmittelangelegenheiten, Veterinärverwaltung 

und Strahlenschutz) aufliegen, ergaben keinen Grund zur 

Beanstand~ng. Auf sekundäre Amine wurden jedoch noch keine 

Untersuch,ungen vorgenommen. 

Darüberhinaus wurde mir mitgeteilt, daß das Bundeskanzleramt 

an den Fachverband der Chemischen Industrie herangetreten 

ist, um die Möglichkeiten der Verminderung von sekundären 

Aminen in kosmetischen Mitteln zu prüfen. Ferner werden ent

sprechende Untersuchungen an der Bundesanstalt für Lebens

mitteluntersuchung und -forschung durchgeführt. Die Unter

kommission kosmetischer Mittel der Lebensmittel-Codexkommis
sion wird sich in ihrer nächsten Sitzung im Juni 1987 eben~ 
falls mit diesem Problem befassen. 
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Grundsätzlich möchte ich feststellen, daß der Verkehr mit 

kosmetischen Mitteln im Lebensmittelgesetz 1975 geregelt ist, 

worin es unter anderem verboten ist, kosmetische Mittel in 

Verkehr zubringen, die bei bestimmungsgemäßem und voraus-.Zu-
. . 

sehendem Gebra~ch gesundheitsschädlich sind. 

ta die inder Anfrage angesprochenen 'Maßnahmen zur Gänze in 

'den Geltungsbereich des Lebensmittelgesetzes 1975 fallen, für 

dessen Vollzi~hung nicht ich, sondern einzig und allein de~ 

Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst zu

ständig iS\, können derlei Maßnahmen von mir bloß angeregt 

vler,den. 

1 

Deshalb ersuche ich" die an mich ged.chtete Anfrage, an den 

d~fUr zuständigen Bundesminister fUr Gesundheit und 5ffe~t

licher Dienst zu richten. 
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